
KARST, HÖHLEN, NATUR 
UND UMWELTSCHUTZ 

Erklärung weiterer Höhlen der Steiermark zum 
Naturdenkmal 

In der Steiermark, die über eine fachlich kompetente „Höhlenkommission" zur Be
ratung der Landesregierung und der mit der Vollziehung des Naturhöhlengesetzes 
betrauten Behörden verfugt1), sind schon seit einiger Zeit Maßnahmen zum Schutz von 
Höhlen beraten worden, die aus verschiedenen Gründen besonders dringlich sind. Nicht 
zuletzt als erste Ergebnisse dieser Beratertätigkeit, in die auch die höhlenkundlichen Ver
eine eingebunden sind, dürfen die in letzter Zeit durchgeführten Erklärungen weiterer 
Höhlen zum Naturdenkmal auf Grund des Naturhöhlengesetzes (das ist das ehemalige 
Bundesgesetz vom 26. 6. 1928, BGBl. Nr. 169, zum Schutze von Naturhöhlen in der der
zeit im Bundesland Steiermark geltenden Fassung als Landesgesetz) aufgefaßt werden. 

Mit Bescheid vom 11. Mai 1988, Geschäftszahl 6.0 U 2-1988, hat die Politische 
Expositur Bad Aussee der Bezirkshauptmannschaft Liezen die Naglsteghöhle (865 m ü. 
d. M.) zum Naturdenkmal erklärt. Die im österreichischen Höhlenverzeichnis unter der 
Katasternummer 1626/5 eingetragene Wasserhöhle liegt im Toten Gebirge auf Grund
stück Nr. 1682/1 der Katastralgemeinde Altaussee. Sie weist bei einer Gesamtlänge von 
805 Metern einen Höhenunterschied von 210 Metern (+ 155 m, — 55 m) auf. Ein karst
hydrologischer Zusammenhang mit einem der größten Höhlensysteme Österreichs, der 
Raucherkarhöhle, ist nicht von der Hand zu weisen. 

Schon vorher, mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Judenburg, sind am 
5. April 1988 (Geschäftszahl 6.0 W 9-82) die beiden als „Grotte" (Kat. Nr. 2763/2) und 
„Windloch" (Kat. Nr. 2763/3) bezeichneten Höhlen in der Katastralgemeinde Oberweg, 
Grundstück Nr. 153/1, zum Naturdenkmal erklärt worden. Die beiden, in einem schma
len Kalkzug in den Zentralalpen unweit der Stadt Judenburg liegenden, oberflächen
nahen Höhlen sind zwar nicht sehr ausgedehnt, aber aus wissenschaftlichen Gründen 
sehr bedeutsam. Einerseits lassen die Höhlensedimente wichtige Rückschlüsse auf 
Klima- und Siedlungsentwicklung in urgeschichtlicher und historischer Zeit zu, und an
dererseits ist die unter Schutz gestellte Höhlengruppe durch das Vorkommen einer be
achtlichen Höhlenfauna ausgezeichnet. 

Gleichzeitig ist auch ein Schutzgebiet über den beiden zum Naturdenkmal erklär
ten Höhlen geschaffen worden; bei diesem Gebiet handelt es sich um einen im Eigentum 
der Stadtgemeinde Judenburg stehenden Wald, in dem durch den Unterschutzstellungs-
bescheid der Kahlschlag untersagt wurde. 

Mit Bescheid vom l.Juni 1988, Geschäftszahl 6 W 58-1986, hat die Bezirkshaupt
mannschaft Graz-Umgebung das auf dem Grundstück Nr. 501/1 der Katastralgemeinde 
Peggau befindliche Wildemannloch (Kat. Nr. 2836/37) zum Naturdenkmal erklärt. Diese 
altbekannte Höhle liegt am Südhang der sogenannten Glaserleiten im höhlenreichen 

') Vgl. H . Trimmel, Bildung einer Höhlenkommission in der Steiermark. Die 
Höhle, 38, 3, Wien 1987, S. 102. 
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Tannebenstock bei Pcggau, der unter anderem auch v o m System der Lurgrotte durch-
ör te r t wird . Die im Schöcklka lk liegende H ö h l e birgt eine Vie l fa l t von Sinterbi ldungcn — 
unter anderem auch Sintertrommeln und Excentriques — sowie verschiedenartige H ö h 
lensedimente (darunter Rotlehme) und Tierreste. Sie ist ein wichtiger Übe rwin t e rungs 
platz f ü r F lede rmäuse . Seit dem Jahre 1976 ist sie auf Grund der zunehmenden Gefähr 
dung im E inve r s t ändn i s mit dem G r u n d e i g e n t ü m e r , dem Augustiner-Chorherrenstif t 
Vorau , mit einem massiven Eisengitter abgesperrt; diese Absperrung war wegen des häu
figen Besuchs durch „Raubgräbe r" notwendig, die trotz der übe rwiegend schachtartigen 
En twick lung — der tiefste Punkt der H ö h l e liegt 188 Meter unter dem Einstieg — immer 
wieder Z e r s t ö r u n g e n am Sinterschmuck anrichteten. 

In dem oben a n g e f ü h r t e n Bescheid wird auch festgestellt, d a ß die bergbaulichen 
Interessen an den den tieferen Untergrund unter dem Schöcklka lk bildenden devoni
schen Schieferformationen durch die Erk lä rung der H ö h l e zum Naturdenkmal nicht be
r ü h r t werden. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, d a ß auch nach Ansicht der 
Bergbauberechtigten „die Interessen am Schutz der Karstlandschaft und jene eines ein 
Gesteinsstockwerk tiefer zu betreibenden künf t i gen Bergbaus aufeinander abgestimmt 
werden k ö n n t e n " 2 ) . Das B e m ü h e n um einvernehmliche L ö s u n g e n , das die Durchsetzung 
von S c h u t z m a ß n a h m e n zweifellos erleichtert, wird in den im Zuge des Unterschutzstel-
lungsverfahrens abgegebenen Stellungnahmen deutl ich. 

Dieser Satz gilt auch fü r den G r u n d e i g e n t ü m e r . M i t der H ö h l e ist im a n g e f ü h r t e n 
Bescheid auch die Umgebung des H ö h l e n e i n g a n g e s mit einem Radius von 100 Metern — 
also eine unter Berücks i ch t igung der Hangneigung beachtliche Fläche — unter Schutz ge
stellt worden. In diesem Schutzbereich ist „zur Erhal tung einer geschlossenen Vegetati
onsdecke nur ein k le inf lächigcr Kahlh ieb in Form eines ca. 15 Meter breiten Streifens ge
stattet" 2). Diese vereinbarte und im Spruch des Bescheides enthaltene Nutzungsbe
s c h r ä n k u n g ist v o m G r u n d e i g e n t ü m e r zust immend zur Kenntnis genommen worden. 

Im übr igen sind in der Steiermark auch weitere S c h u t z m a ß n a h m e n fü r Flöhlen in 
nächs te r Zeit vorgesehen, übe r die jeweils berichtet werden wird. 

Dr. Hubert Trimmel (Wien) 
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Das vorliegende Büchle in m ö c h t e in erster Linie einen engen Konnex zwischen 

Geologie und Biologie ziehen, der ja p r i m ä r dadurch gegeben ist, d a ß ohne den Einsatz 
biologischer Vorgänge in der Erdgeschichte unser Planet heute völl ig anders aussehen 
m ü ß t e . E i n Bl ick auf die Nachbarplaneten verdeutlicht dies e ind rück l i ch . 

Es wird i n dem aus dem Russischen übe r se t z t en Werk auf vielfache Art versucht, 
Funkt ionen und Mechanismen der beiden Wissenschaften zu verallgemeinern: Zel len 
und Kristalle, Sinnesorgane und geophysikalische Apparaturen etc. werden verglichen 

2) Zitat aus dem Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung. 
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